
33. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz

Kiel, 25.-27. November 2011

Beschluss

Satzung §12 Abs. 6 Sätze 1 und 2 – Antragsschlüsse

§12 Absatz 6 Sätze 1 und 2 der Satzung:

Anträge, die auf der Bundesversammlung behandelt werden sollen, müssen mindestens 6 Wo-
chen vor der Bundesversammlung dem Bundesvorstand vorliegen und umgehend online veröf-
fentlicht werden. Spätestens 4 Wochen (Poststempel) vor der Bundesversammlung sollten die 
Anträge an die Kreisverbände verschickt werden. Antragschlüsse für Dringlichkeits- und Ände-
rungsanträge werden in der Geschäftsordnung der Bundesversammlung geregelt.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beschluss: Satzung §12 Abs. 6 Sätze 1 und 2 – Antragsschlüsse 

BDK Kiel, 25.-27. November 2011 S. 1/1


